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Laut „Betrieblichem Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz“ (BMSVG) hat der Arbeitgeber für jedes nach 
dem 31.12.2002 neu begründete Arbeitsverhältnis einen laufenden Beitrag in der Höhe von 1,53 v.H. des monatlichen 
Entgeltes sowie allfälliger Sonderzahlungen an den für den Arbeitnehmer zuständigen Krankenversicherungsträger zur 
Weiterleitung an eine Betriebliche Vorsorgekasse zu überweisen.

Ich/Wir möchte(n) Sie daher darüber informieren, dass beabsichtigt ist, die Betriebliche Vorsorge im Sinne des BMSVG 
von der

Valida Plus AG
Mooslackengasse 12
1190 Wien

durchführen zu lassen.

Die oben angeführte Betriebliche Vorsorgekasse gilt als ausgewählt, wenn gegen diese beabsichtigte Auswahl nicht 
mindestens ein Drittel der Arbeitnehmer innerhalb von zwei Wochen schriftlich Einwände erhebt.

Ort, Datum Arbeitgeber

Valida Plus AG
Mooslackengasse 12, 1190 Wien | t +43 1 316 48-0 oder DW | f +43 1 316 48-6040 oder 66 DW | service-plus@valida.at
www.valida.at | FN 224730k | Handelsgericht Wien | UID ATU 55216000 | BVK-Leitzahl 71300/71310
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